
1 Beiblatt zu r 511 der Saale Feitung
Herr Generalſtgatsanwolt Dr Klein Naumburg hiett den j Monat November 1920 gültigen Zuckermarken und zwar die Ge

Hauvtvortrag über Ein Strafvollzugsgeſetz Bei der ſchäftsinhaber mit den Anfangsbuchſtaben am Montag den
Verſchiedenheit des Strafvollzuges in den einzelnen Ländern iſt 1 November diejenigen mit den Anfangsbuchſtabe n R am

Moroen Kusgade Songatan 31 Otoder 1020H,oaalle und Umgegend
Halle den 31 Oktober 1920 ein Geſetz notwendig Auch durch die neue Reichsverfafung er Mittwoch den 3 November diejenigen mit den Anfangsbuch

Sonnt lauderei geben ſich Schwierigkeiten die einer geſetzlichen Regelung be ſtaben 2 am Donnerstag den 4 Rooember vormittags vononntagsplauderel dürfen Jn der ſehr lebhaften Ausſprache wurde die Wichtigkeit 12 Uhr im Stadternährungsamt Marktplatz 22 II Ober
fteiwilliger Mitarbeit betont Wir gehen aus vom Menſchen der
aus der HGeſellchſaft herous ihr wieder zugeführt werden ſoll
Jnnerhalb der Strafe muß Erziehung geleiſtet werden

Jn der Nachmittagsſitzung ſprach Herr Oberpſarrer Klaus

geſchoß mwer Nr 22 in Empfang zu nehmen Es wird darauf
hingewieſen daß die Zuckermarken die Vermerke Betriebsmarke
und Nicht übertragbar tragen und auf der Riſckrite mit dem
Gemeindeſtempel verſehen ſind Ein Ausweis iſt mitzubringen

HOas Kränzchen der Kloſettfrau Ein Familien
ſitz Warum haben wir keinen Türmer mehr
Eine Abſtimmungüber den Religionsunterricht

Na ja man ſpricht nicht gern davon aber wir ſind doch
unter Erwachſenen

Alſo ich trete in eins jener ſchmucken Häuschen Architekto
niſch ſehr nett aber die Wände ſind doch recht dünn So höre ich
denn von drüben folgendes Geſpräch Für zwanzig Pfennig oder
unentgeltlich Unentgeltlich Vitte ſchön meine Dame

Diskret eile ich hinaus Aber was iſt denn das Jn der
Tür ſteht nicht die ehrwürdige Matrone die ſonſt dieſe Kultur
ſtätte betreut ſondern eine hübſche junge Frau Die große
Schürze als Amtsrobe und den Strickſtrumpf als Zeichen ihres
Berufs denn was der Zylinder beim Schornſteinfeger und die
weiße Mütze beim Konditor das iſt bei dieſen Beamtinnen der

Zygiene der Strickſtrumrf Jch muß wohl erſtaunt ausgeſehen

Staßfurt über die gegenwärtige Rot der Gefängnis
vereine Die Arbeit hat ſich vermehrt das Jntereſe ſich ver
mindert Als Chriſten müſſen wir erſt recht unſere Schuldigkeit
tun Herr Pfarrer Mach u s Quedlinburg wies in ſeinem Vor
trage Richtlinien zur Ueberwindung der Not gegenüber
den Geſangenen und den Gefängnisvereinen Herr Paſtor Ha ge
Halle redete über Die nachgehende Fürſorge und die
Frauenvereine Eine RNeveinſtellung iſt auch in der nach
gehenden Fürſorge nötig unentbehrlich die Mitarbeit der Frauen
vereine gegenüber dem Dirnenweſen

Jn der Ausſprache wurde der Wille zur Arbeit gefordert
Der Diesſeitsglaube iſt im Wanken Wir wollen die Menſchen
durch ethiſche Geſichtsvunkte wieder zum Gemeinſchafts
und Perfſönlichkeitsbe wußtſein bringen Auf dem
Gebiet der nachgehenden Fürſorge iſt ftärkeres Arbeiten erwünſcht
Dringend notwendig iſt eine Uebergangsſtation Bei der großen
Not der Gegenwart bedarf die Gefängnisgeſellſchaft vermehrter
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m Denstag den 2 Novemßer findet die Auseae der Zucker
marken nicht ſtatt Die Ausgabe der Zuckermarken und Ve
zugsſcheine für Saccharin an Gaſtwirtſchaften erfolgt ſpäter
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Sport der SooleFeitung
aben Jedenfalls fragt die junge Frau freundlich Sie ſuchen cer ovl meine Mutter Die iſt heute nicht hier Jch ſuchte ja Mittel und Mitarbeit weltefter reiſe Karlshorſt

nun keineswegs ihre Mutter ich ſuchte überhaupt niemanden Zum Reformationsfeſt Heut brauſt wieder das Lutherlied 1 R Jrene Strrnom 2 R Mara Larva 3 R Ter
en Aber was ſollte ich die junge Frau enttäuſchen Das tut kein durch die Kirchen Ein feſte Burg iſt unſer Gott Jm Kriege Lauſcherin 4 R Triumph II Schwerenöter 5 R Malachit
te Mann gern So wo iſt denn die Mutter Die iſt heute im wurde es zum Nationallied Deutſche aller Religionsbekenntniſſe Feuerbach 6 R Neulüß Pinſk 7 R Milton Coco

Kränzchen Jeden Freitag hat ſie ihr Kränzchen Die vierzehn und Weltanſchauungen haben es ge ungen Soll ſein unerſchütter HorſtEmſcher
Mark die es für den Tag gibt kriege ich heute Und dann ſetzt liches Gottvertrauen nun nicht mehr gelten Was brauchen wir 1 R Trodition Mentoer II 2 R Tarock Stall Wepve
es ja auch noch Fünfer oder Zehner als Trinkgeld natürlich bloß mehr als dieſe Zuverſicht daß der Gott der Väter der das deutſche t s Stehen Kerſcko 7 T e

t bei Unentgeltlich Mein Mann hat mich ja lieber zu Haus Volk durch manche dunklen Täler bindurchführte daß er es auch Raubchüg gar c
aber das Geld ſoll in der Familie bleiben die Tante ſpekuliert vielleicht nach langer Wüſtenwanderung geläutert und gefeſtigt
auch ſchon auf den Poſten wieder zu lichten Höhen und beſſeren Zeiten führt Heut imS

e

e
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Aber ſie ſoll ihn erſt kriegen wenn
Heute iſt ſie im Kränzchen So

Nee
Mutter mal abgeht
die Mutter iſt im Kränzchen Bei Zorn oder bei David
privat jeden Freitag

Jch freute mich aufrichtig Das war doch mal ein lichtes
Bild auf dem dunklen Grunde einer düſtern Zeit Zufriedenheit
nit dem Einkommen Freude am Beruf Vierzehn Mark kriegt
die Kloſettfrau ohne Trinkgeld und auch ge ellſchaftlich iſt ſie auf
der Höhe ſie hat ihr Kränzchen Und wenn der Poſten mal frei
wird dann nimmt ihn die Tante Alſo ein Familienſitz ein
richtiges Fideikemmiß in neuzeitlicher Aufmachung Mir kamen
allerlei Gedanken als ich zurück zur Stadt ſchlenderte Wie wenig
ſich doch eigentlich die Welt verändert wie ſelbſt die überlebte
Form der Fideikommißbildung nicht totzukriegen iſt

Da an der Marktkirche Verzeihung mein Herr Ein
Fremder fragt mich Wie komme ich hier auf den Turm Er
iſt doch beſteigbar Allerdings aber es iſt kein Türmer mehr
oben Jch habe doch aber geleſen daß hier abends ein Choral
vom Turm geblaſen wird Es wird kein Choral mehr ge
blaſen Da miſchte ſich ein Einheimiſcher ein biederer Hand
werksmeiſter ins Geſpräch Das iſt auch ſo eine Dummheit von
der neuen Zeit Wie ſchön war s früher Da klingelte man und
dann ließ der Türmer den Schlüſſel herunter Und aben die
Ausſicht Jch ſage Jhnen die Ausſicht Bis hintern Petersberg
konnten Sie gucken Und bei Mutter Fiſcher der Türmersfrau
zab s oben noch eine ſchöne Taſſe Kaffee Jetzt ſteht die Woh

aung leer Heda Wohnungsamt Die Red Aber die
Sozialen konnten das Choralblaſen nicht mehr vertragen Die
Religion ſoll ja überhaupt abgeſchafft werden ſoll auch heraus
aus den Schulen Nächſtens ſollen die Eltern abſtimmen

Jn mancher Beziehung hatte der Mann mit ſeinem Schelten
nicht ſo unrecht Warum haben wir keinen Türmer mehr Das
Amt eine uralte halliſche Einrichtung nährte doch ſeinen Mann
Könnte nicht ein Kriegsbeſchädigter der trompeten kann die Sache

übernehmen Eine Wohnung iſt auch vorhanden und wenn s
denn mit aller Gewalt kein Choral mehr ſein darf mag er ein
Volkslied blaſen eine ſchöne innige deutſche Weiſe

Jndes ſchimpfte der Meiſter weiter Die Eltern ſollen über
die Religion abſtimmen So n Unfug

Jn der Tat was geht die Religion in der Schule die Eltern
an Gehen die zur Schule haben ſie Religionsunterricht
Unſere Jugend ſoll man fragen Die direkt Beteiligten haben zu
entſcheiden Das iſt ein unverrückbarer Grundſatz der neuen Zeit
In mir erwachte der Volkstribun Wie wär s wenn ich auf eigene
Fauſt eine Abſtimmung vornähme Raſch hin zur Schule in
den Weingärten Auf dem Sopielplatz kribbelt s wie in einem
Ameiſenhaufen Jungens kommt alle mal her Jch drehe mich
um meine Achſe und winke nach allen Richtungen der Windhoſe
Jm Nu habe ich die Geſellſchoft um mich Auch die glauch ſchen
Jungfrauen im Alter von 6 bis 13 Jahren umſtehen mich und
ſchauen voll Spannung Jhr habt doch ſchon von den großen
Schulreformen gehört Verlegenes Grinſen Guckt nicht ſo
dämlich Der Unterricht ſoll verkürzt werden Nächſtens ſollt Jhr
weniger Schule haben Ha wie die Bande da ſprang und
tanzte Wie Rothäute die ein am Marterpfahl feſtgebundenes
Blaßgeſicht umſpringen Was wollt Jhr nun weg haben
Religion oder Rechnen Rechnen Rechnen brüllt
es im Chor Wer dafür iſt bitte ich die Hand hoch zu heben
Alle heben die Hand hoch manche vor Begeiſterung gleich zwei
Die Gegenprobe keine Hand rührt ſich

Na mir ſollen die Unabhängigen im Stadtparlament noch
einmal kommen

X X

Ge ängnisgeſellſchaft
Die 36 Jahresverſammlung der Gefängnisgeſellſchaft für

Sachſen und Anhalt tagte am 29 Oktober in Halle Der Vor
ſitzende Herr Geh Rat Prof D v Dobſchü tz gedachte in ſeiner

mit warmen Worten des verſtorbenen Ehren
vorſitzenden Prof D Hering und begrüßte die Vertreter des
Juſtizminiſterium s des Konſiſtoriums und anderer Be
hörden Herr Paſtor Hage forderte in ſeinem Jabhresbericht bei
der Not der Gegenwart Neueinſtellung der Arbeitsmethode Die
Schreibſtube iſt in erfreulichem Aufſchwung begriffen Die Jahres
rechnung ſch ießt nach dem Kaſſenbericht den Herr Bankier Pank

mit 19 885,53 Maxk Einnahmen und 18640,03 Mark
usgaben Die Kirchenkollekte iſt beſonders geſtiegen Jn den

Vorſtand der Gefängnisgeſellſchaft wurden neu gewählt die Herren

Dieſe Abſtimmung iſt für mich maßgebend

9 1214 Uhr ſtatt

beſonderen will uns der Held von Wittenberg und Worms der
ein ganzer deutſcher Mann war zu ſolcher Hoffnung aufs neue
Mut machen

Kirchliche Neuwahlen Am Mittwoch den 3 Nopember
abends 8 Uhr ſindet im Reformrealgymnaſium Frieſenſtraße eineallgemeine kirchliche Verſammlung für Halle ſtatt die ſich mit der
wichtigen Frage der kirchlichen Neuwahlen beſchäfligen wird
Paſtor Thiede wird reden über die kirchlichen Neuwahlen
Studienrat Lörcher über die Frage Was haben wir Laien für
den Aufbau der Kirche zu tun Alle Gemeindeglieder von Halle
ſind zu dieſer Verſammlung dringend eingeladen

Heizung der Züge Der Mangel an Heizſchläuchen und der
anhaltende empfindliche Mangel an Kohlen erfordern zur Herab
minderung des Kohlenverbrauchs leider auch in dieſem Winter
eine Einſchränkung der Zugheizung ſoweit es irgend angängig iſt
Der Heizzeitraum wird wie im Vorjahre auf die Zeit vom
13 Oktober d Js bis 31 März 1921 feſtgeſetzt Die in den Ab
teilen anzuſtrebenden Wärmegrade ſollen nicht mehr wie 10 bis
12 Grad C betragen Von der Heizung der Stadibahn Vorort
Arbeiter Weriſtätten und Nebenbahnzüge ſowie der Triebwagen
muß vollſtändig abgeſehen werden Auch in den Fernzügen wird
nicht immer auf ausreichende Heizung wie in Vorkriegszeiten ge
rechnet werden dürfen Die Reichsei enbahnverwaltung richtet
daher an das reiſende Publikum die Bitte ſich bei dem kalten
Wetter ausreichend mit Schutzdecken Winterſchutzkleidung u dergl
zu verſehen

Arbeitsvermiltlung an Kriegsbeſchädigte Bei den dem
Landesarbeitsamt Sachſen Anhalt r öffentlichen Ar
beitsnachweiſen meldeten ſich im dritten Vierteljahre 1920 neu
1101 ſtellungſuchende Kriegsbeſchädigte Vermittelt wurden in
dieſem Zeitraume 951 ſo daß auf 100 neugemeldete Kriegsbe
ſchädigte 86,4 Vermittlungen entſielen gegenüber 76 in der Zeit
vom 1 April bis 30 Juni 1920 und 65 im dritten Viertel des
Vorjahres

Lebensmittel Kalender
Nährmittel und Brotauſſtrichverteilung in der Woche vom

1 bis 7 November Gemäß Bundesratsverordnung vom 25 Sep
tember,4 November 1915 werden auf Warenkundenliſte an jede
eingetragene Perſon abgegeben Haferflocken zum Preiſe
von 2,20 Mk für das Pfund gegen Abtrennung der Marke 562126 Pfund Kunſthonig zum Preiſe von 7,30 Mk für das Pfund ſi

Pck Pfund Kunſthonig zum Preiſe von 7,20 Mk für das Pfd
Hefe desen Abtrennung der Marke 563 des Warenbezugsſcheines

r 32
50 Gromm Butter Jn der Woche vom 1 bis 7 Rovember

onnen auf die Marke 45 der neuen blauen Fettkarte für jede
Perſon eines Haushaltes 50 Gramm Butter zum Preiſe von
1,55 Mark abgegeben werden Der Verkauf erfolgt in den Ge
i in denen die Anmeldung zur Butterkundenliſte bewirkt
ſt Die abgetrennten Abſchnitte ſind gebündelt dem Stadternäh
rungsamt am Mon ag den 8 November ahzuliefern

Städtiſcher Verkauf von Kerzen Armee Konſerven mit reich
lich Fleiſch Reis Trockenei Bratfett und Nähr uppen in der Tal
amtſchule am Montag den 1 November Zugelaſſen zum Einkauf
werden die Jnhaber der Lebensmittelſcheine mit den Nummern
1 bis 5000 vormittags von 12 und die Jnhaber der Nummern
5001 bis 9000 nachmittags von 6 Uhr Gegen Vorlage des
Lebensmittelſcheines können an jeden Haushalt 4 Kerzen zum
Preiſe von 4,50 Mark für vier Stück ferner an jede Perſon aller
Haushalte 1 Doſe Armee Kon erren mit reichlich Fleiſch zum
Preiſe von 50 Mark Pfund Re s zum Preiſe von 2,50 Mark
ſür das halbe Pfund 50 Grawm Trockenei Erſatz für 5 Eier
zum Preiſe von 4 Mark 200 Grawm Bratfett zum Preiſe von
5 Mark ffir 200 Gramm und Pfund Nährſuppen zum Prei e
ron 50 Pfg für das halbe Pfund abgegeben werden Abgezähltes
Geld iſt bereitzuhalten

Die Ausgabe der Zuckermarken für den Monat November 1920
findet in der Woche vom 1 bis 6 November zugleich mit der
Ausgabe der Brotmarken in den ſtödtiſchen Markenausgabeſtellen
ſtatt Die Zrckermarken ſind bei Empfang nachzuzählen und in
der be reffenden Woche abzuholen Eine Nochlieferung der in der
vorgenannten Zeit nicht entnommenen Marken kann nicht ſtatt
finden Es wird darauf hingewieſen daß die Zuckermarken mit
dem Gemeindeſiegel ver ehen ſind Die Verbrauchsmenge iſt für
den Monat November auf 750 Gramm feſtgeſetzt

Die Ausgabe der Sonderruckerkerien für den Monat November
1920 an Kinder bis zu 2 Jahren findet im Stadternährungsamt
Marktplatz 22 im Laden Urleuberabfer igung vormittags von

Die Ausgabe erfolgt an die empfangsberech
tigten Haushalte mit den Anfrngsbuchſtaben D am Montag
den 1 Rov G am Dienstag den 2 Nov J am Mitt
woch den 3 Nov K am Donnerstag den 4 Nov M am
Freitag den 5 Nov Q am Sonnabend den 6 Rov R am
Montag den 8 Nov S am Dienstag den 7 Nov V am
Mittwoch den 10 Nov 3 am Donnerstag den 11 NovDer Lebensmittelſchein und die Geburtsurkunde des in Frage
kommenden Kindes ſind vorzulegen Es wird daravf hinge
wieſen daß nur diejenigen Zuckermarken die mit dem Gemeinde

Provinzial Nachrichten
Erfurt 29 Okt Erhöhung der Theatervreiſe

Infolge der Steigerung der Vergütungen für das Theaterperſonal
muß eine 20proz ntige Erhöhung der Theaterpreiſe erfolgen Die
Entſchädigungen des Chor und Orcheſterverſonals entſprechen
nicht mehr der fortſchreitenden Teuerung und müſſen in ange
meſener Weiſe erhöht werden Beſonders iſt aber das Chor
perſongl von den verteuerten Lebensverhältniſſen betroffen da
die Mitglieder beſondere Aufwendunçgen zu machen haben Der
Magiſtrat wird daher die Stadtverordnetenverſammlung erſuchen
einer 20prozentigen Erhöhung der Theaterpreiſe für die Kaſſe und
auch einer entſprechenden Steigerung der Anrechsſätze zuzuſtimmen

Leipzig 29 Okt Aus der Fremdenlegion Der
ehemalige Soldat Eberhardt Arnold aus Leipzig Reudnitz iſt der
Fremdenlegion ent lohen und in München in der Kriegsgefangenen
ſtelle in völlig zer ſchliſſenem Zuſtande eingetroffen Arnold er
zählt Ungeheures über die Fremdenlegion Mißhandlung mit der
Negerpeit che ſind an der Tagesordnung Es wird keiner bei
ſeinem Namen gerufen ſondern nur mit Schwein angeſprochen
Das Leben iſt dort ärger als im ſtrengſten Zuchthaus Die Fran
zoſen haben auf den Kopf eines jeden Legionärs der flüchtet
eine Prämie von 100 Franken geſetzt gleichgültig ob er tot oder
lebendig gebracht wird Die ehemaligen Kriegsgefangenen ſagen
übereinſtimmend aus daß ſie ſeinerzeit betrunken gemacht wurden
und in die em Zuſtande den Werbeſchein unterſchrieben haben
Jm Mai ſind viele iunge Burſchen zur franzöſiſchen Fremden
legion gekommen Sie hatten im Ruhrgebiet als Rotgar
diſt en gefochten ſind in dos beſetzte Gebiet übergetreten un
wurden von den Franzoſen in die Legion gebracht Es wurde
ihnen ge get Entweder tretet ihr in die Legion ein oder wir
liefern euch aus und ihr werdet von der deutſchen Regierung er
ſchoſſen

Leipzig 30 Okt Fahrgeſchwindigkeit der
Schnellzüge Wegen der langſamen Fahrt der Schnell
züoe insbeſondere auf der Strecke Leipzig Weißenfels hate
ſich der Verkehrsverein mit der Eiſenbahndirektion in Halle
in Verbindung geſetzt und um Aufklärung hierüber geboten
Von der Etſenbandirektion Halle iſt dem Ver
fehrsverein der nachfolgende Beſcheid zugegangen Die
Schnellzüge werden in unſerem Bezirke zurzeit faſt durchweg
nur mit einer Grundgeſchwindiefeit von 70 Kilometern
in der Stunde gefohren Die Strecke Leipzig Weißen
fels iſt in dieſer Hinſicht olſo nicht ſchlech er geſtellt als
andere Strecken unſeres Bezirks Jm übrigen wird die Er
böhung der Grundgeſchwindiekeit der Schnell und Perſonen
züge für den Sommer bereits in Erwägung gezogen
Hiernach iſt zu boffen daß für den nächſten Sommer mit
einer größeren Grundgeſchwindigkeit der Schnell und Per
ſonenzüge zu rechnen iſt

Leipzig 30 Okt Ein Zweigſt le derReichsdruckerei Den L N wird berichtet
Der Reichsrat bat die Dezentroliſotion der Reichsdruckeret
beſchloſſen weil die Gebäude in Berlin für die umfangreichen
Arbeiten nicht mehr ausreichen Jn Ansſicht genommen iſi
die Verlegung der Zweigſtellon der Reichsdruferei nach
anderen größeren Städten im Reiche Allerdings ſollen da
für nur reſchseigene Gebäude in Frage kommen Die Denk
ſchrift des Reichsrats iſt geſtern bei der ſächſiſchen Regierung
eingetroffen Die Reoierung kat noch keine Stellung dazu
nehmen können doch iſt zu erwarten daß ſie dieſer Frage
volle Aufmerkſamkeit widmet Insbeſondere erſcheint es uns
aber arch notwendig daß Fch die Stad Leipzig und auch
die in Frage kommenden Fachverbände für die Verlegung
einer Zweigſtelſe der Peichsdruckerei noch Leipzig einſetzen
Leipzig als Buckdruckerſtadt hätte wohl das erſte Anrecht
darauf Jn dieſem Fall fönnte die Dezentraliſation als
produſtive Erwerbsloſenfürſorge wirken da ja Leipzig be
fanntlich einen beſonders hohen Prorentſatz an erwerbsloſen
Buchdruckern hat Ob in Leipzig allerd nos ein reichseigenes
Gebäude für dieſen Zweck freiceſtellt werden kann erſcheint
ſehr fraglich Jmmerbin körften die Verköltn ſſe in
anderen Städten auch nicht beſſer liegen und hierin kein
Grund zum Scheitern des Planes zu erſehen ſein

2 Chemnig 30 Okt Raubmord Donnerstag nachmittag in der ſechſten Stunde wurde auf der Bahnſtrecke Chemnitz
Fronkenberg unmittelbar vor dem Bahnhofe Frankenßerg der
55 Jahre alte kanfmänniſche Vertreter Kerl Kunzmann aus Chem
vritz von einem bis jetzt noch unbekannten Täter ermordet Von

r We rer re Opfers wurdeer durch das nzy ommen dreier Perſonen verhindertVon dem Täter fehlt jede Spur v
f Greiz 30 Okt Trotz des Mikllionen Auf

trages der reußiſchen Regierung iſt die Er
verbaloſenziffer in Reuß im Wachſen und ſteht kurz hinter
der Zahl Hamburgs und noch vor der Se ſens Es kommen

Oberregierungsrat Bo i tz e Werſeburg to Prälat ſiegel verſehen ſind Gültigkeit haben Die Zucerkarten ſind in der in Reuß auf 100 Einwohner 29 v H Arbeifsloſe in HamHeddergott Bankier Pan 4 Strgfan ta nei z r le nannten Zeit abzuholen eine Rachlieferung ſi nicht burg 31 und in Soechſen 2,5 Die Zahl de beiteld en im
ſämtlich in Halle Gefängnisdireitor Dr K nie ſche und Ober
pfarrer Stobwaſſer in Magdeburg
Becke x Halbexſtadt

und 1 Staaksanwalt Die Jnhaber von Bäckereien und Konditorrien ſowie Sü zßig
aden werden hierdurch aufgefordert die für den

Brzirk Gera beträgt wie dem Vootl Anzeiger gemeldet
wird 2500 und im Bezirk Greiz was im Verhältnizu der geringen Einwohnerzahl t bereute i S
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Kusfertigungsmonas ſie verfallen nach dieſer Friſt

i ern ſoweit es ihre Betriebslage geſtatte

Amlliche Lokannkmachungen

Bekanntmachung
iher den Landabſatz von Kohle im Gebiet der Amilichen VerLilnigenele r den vie den oen Braunkohlen Vergbau

n e
Auf Grund der S 1 2 und 6 der Bekanntmachung des Bundes

eis über die Regelung des Verkehrs mit Kohle vom 24 Februar
917 GFeicaseht l S 167 und der S 1 4 und 7 der Vekannt

nachung des iſeztanzier über die Beſtellung eines Reichs
kommiſſars für die Kohlenverteilung vom 28 Februar 1917
Reichsgeſetzbl S 193 wird für den Bezirk der Amtlichen Ver
eilungsſtelle Halle beſtimmt

S 1
w Landabſatz im Sinne dieſer Bekanntmachung iſt derfenigeAd atz von r Bui jegliche Art von ger Briletto Na

reßſteine und Kols der ſich unmittelbar von der Grube ohne
Fnanſpruchnahme von Schiffen und ohne Verſand auf vollſpurizer
Bahn vollzieht Die Lieſerung auf normalſpurigen Neben und
Privatbahnen gilt nicht als Landabſatz

2 Die Abgabe von Deputatkohlen wird von dieſer Bekannt
nachung nicht betroffen ſiehe jedoch 8 14 Abſ

J

ß 2
4 An gewerbliche e von monatlich 10 Tonnen und

mehr meldepflichtige Verbraucher darf Kohle im Landabſatz nur
auf Meldekarten nach r Freigabe durch die Amtliche Ver
teilungsſtelle Halle abgegeben werden

2 u n im Sinne der lanntzgacheng des Reichs
rommiſſargs für die Kohlenverteilung vom 80 März 1918 darf
aur gegen Hausbrand Landabſatzſcheine der Verſorgungsbezirke ab
gegeben werden ſiehe S

3 Die Werke haben den Bahnverſand voll zu befrirdi
gen und auf das höchſte zu ſteigern damit die Reichs Hausbrand

Bezugsſcheine und e i mit Vorzug ne Erſt in zweiter Linie iſt der andrertauſ zu berück
igen

S 8
z Der Verkauf von Kohle im Landabſatz darf nur gegen Abjabe von Hausbrand Landabſatzſcheinen erfolgen ſeweß ſt be

ondere Verbraucher oder für beſtimmte Kohlenarten von der
UAmtlichen Ver eilungsſtelle Halle nicht andere Ausweiſe zuge
aſſen ſind Die Hausbrand Landabſatzſcheine werden von der
Amtlichen Verteilungsſtelle laufend numeriert und auf 1 2 5 10
20 40 und 100 Zentner den Verſorgungsbezirken gegen Erſtaltung
er Unkoſten zur Verfügung geſtellt Sie ſind dreiteilig und be
gehen aus einem Stamm der beim Werke für Reviſionszwecf
u verbleiben hat aus einer Belieferungsanzeige die
aom Werke an den detreffenden Verſorgungsbezirk am Monats
de zurückzugeben iſt und aus einem Beförderungsaus
weis den das Werk dem Führer des Fahrzeuges unter Brſtäti
jung der Kohlenabgabe wieder aus zuhändigen hat Die Beſtäti

ung des Werkes hat durch eigenbändige Unterſchrift des zu
ändigen Werksbeamten und durch Werksſtempel zu erfolgen

2 Der Stamm zum Landabſatzſchein muß auf der Rückſeite den
Ftempel der Amtlichen Verteilungsſtelle Halle und den des Ver
ſargungsbezirkes tragen

3 Die Hausbrand Landabſatzſcheine und die von der Amt
lichen Verteilungsſtelle a zugelaſſenen anderen Ausweiſe ſind
richt übertragbar vergl auch Abſ

S 4
1 Für jeden Verſorgungsbezirk der auf Landabſatz angewieſen
wird vom Reichskommiſſar für die n i Berlin

eine Landabſatz Jahreslieferungsmenge feſtge etzt Jn dieſer Höhe
werden die Landabſatzſchein zu gewiſſen Zeitabſchnitten den Ver
en dezirken von der Amtlichen Verteilungsſtelle Halle zu

ellt
2 Nach Erfüklung der ſeſtgelegten Jabresliefermenge können

Kohlen im Landabſatz nur noch gegen Beibringung von Reichs
vausbrandBezugsſcheinen abgeſahren werden

8 5
1 Ueber die empfangenen ausgegeben und belieferten Land

abſatzBeznosſcheine haben die Verſorgungsbezirke genau

Buch zu führen nach Ja laufender Nummer
Tag der Auscabe

e Nummer des Sſeines
4 Name Stand Wohnort des Beziehers

Pieferwerk
3 Brennſtoffart
g Gewichtsmengen
b Gingangstag der BVelieferungsanzeige

5 6
1 Die Landabſatzſcheine ſind von den Verforgungsbezirken ab

zuſtempeln und in allen Teilen ſoweit die Werke nicht in Frage
kommen ſorgfältig mit Tiyte oder Tintenſtift auszufüllen oder
zur Ausfüllung an die dazu beſtimmten Unterſtellen weiterzugeben

2 Die Unterſchriften hat der Vorſtand des Verſorgungsbezirks
oder der mit der Ausſertigung der Scheine beauftragte Bedienſtete
eigenhändig zu vollziehen und mit dem Dienſtſtemvel zu be chei
zigen Alle Unterſchriften ſind mit Tin e oder Tintenſtift zu

len Handſtempel Fakſimilie dürfen nicht verwendet
3 Soweit die Gewichtsmengen in den Landab atzſcheinen nicht

bereits eingedruckt ſind ſind dieſe nicht in Zahlen ſondern in
Funhaben einzutragen Abänderungen dürfen nicht erfolgen
eder ſie ſind von dem unterfertigten Beamten handſchriftlich mit
Tinte zu beſtätigen Die im Stamm eingedruckte Gewichtsmenge
darf keinesfalls geändert werden

4 Als Bezieher dürfen nur Selbſtverbraucher oder
Kohlenhändler eingeſetzt werden nicht lolche Perſonen
Her Firmen die lediglich die Abholung ausführen

J 7
1 Die Vorſtände der Verſorgungsbezirke dürfen gur den BeArhern Hausbrand Landabſegicheine aushündigen die glaubhaft

derſichern daß die auf den Schein abzulieſernde Kohle im Bezir
Tode und nur zu Hausbrandzwecken verwendet wer

n o
8 g

1 Die Landahſatzſcheine gelten zwei Moyvate ei chließlich des

2 Verfallene ö5cheine ſind an die Auggabeſtelle zurückzugeben

S o
1 Die Rerlorgungsbefrke dürfen Londahſegéeine gur auf die

aungsfertigen die bieher an den Lieferungen teilgenommen
n

Die Werke nd verpflichtei die Landad atzſcheine der bisheri rten Bezirke in vo Höhe und im en
rlieſerungen

der Gewichtsmengen ſind varbotenDie Verſorgun S prte haben bei Zuteilung der Landabſatz
erne an die Verbraucher die bisherigen Verpflichtungen dar

rke auf deren eng zu beriülckſicht W
4 Der Amtlichen Verteilungsſtelle Halle bleibt es vorbehalten

die Lieferwerle zu beſtimmen

F 10
1 Um Andrang an den Gruben zu vermeiden haben die Werke

den Verkauf im Einvernehmen mit den beteiligten Verſorgungs
bezirken durch Feſtlegung beſtimmter Verlaufstage und zzeilen
nach Ortſchaften zu regeln

S 11
1 Ade Verforgungsbezirke auch die nicht beſonders auf

Landabfuhr angewieſenen oder die dafür geſperrien können im
Landabſatz Kohlen über die feſtgeſetzlen und mit Landabſatzſcheinen

belegen nungen hinaus beziehen wenn grundfätzlich die Berrit
willigkeit zur Abgabe ſeitens eines Werkes vorliegt und dafür
Reichs Hausbrand e für je 15 Tonnen Briketts1 Schein bei anderen Brennſtoffarten nach Maßgabe der jeweils
geltenden Beſtimmungen abgegeben werden t

2 Wegen Lieferungszuſage der Werke vergl 5 2 Abſ 3 Eine
Schädigung des Fernverſandes darf alſo dadurch nicht eintreten

5 12
1 Die für die Landabfuhr beſtimmten Je

zugsſcheine haben die r oder die Werke vor Jn
angriſſnahme der Belieferung zur Genehmigung an die Amtliche

Verteilungsſtelle mittels Einſchreibebrieſes einzureichen
2 Ohne Genehmigung der Amtlichen Verteilungsſtelle Halle

dürſen Reichs Hausbrand Bezugsſcheine nicht beliefer werden

s 13
1 Den Führern der Fahrzeuge haben die Verſorgungsbezirke

einen Beförderungsausweis auszuhändigen ſoweit der dreiteilige
Landabſatz chein keine Verwendung findet veral 8 3 Abſ

2 Dieſe BVeförderungsausweiſe werden von der zuſtändigen
amtlichen Verteilungsſtelle beſonders berausgegeben und ſind
nicht übertragbar Für die Ausfertigung dieſer Ausweiſe gelten
die Beſtimmungen in S 6

S 14

1 Der BVeförderungsausweis vergl S 8 Av und S 13
iſt von den Grubenbeamten unter Beifügung des Stempels der

i unter Angabe des Tages der BVelieferüng band
chriftlich mit Tinte oder Tintenſtift zu unterzeichnen und dem
ührer zurückzugeben Der Führer des Fahrzeuges darf ohne den

ordnungsgemäß ausgeſtellten Beförderungsausweis im Land
abſatz bezogene Kohle nicht fahren
zu führen bis er die Kohle beim Emp änger abgeliefert hat Er
iſt verrf ichtet den Beförderungsausweis den Kontrollbeamten
vorzuzeigen die ſich zur Ausükung der Kontrolle als berechtigt aus
weiſen Bei Ablieferung der Kohle an den Empfänger hat er
auch den Ausweis an dieſen mitzugeben Der Empfänger hat
den Ausweis ſechs Monate auftubewahren

2 Der Beförderungsausweis beſitzt nur eine Gültigkeit von
zwei Tagen von der Werkslieferung an gerechnet eine Ueber
chreitung der Gültigkejtsdauer berechtigt die Kontrollbeamten
zur Beſchlagnahme der Kohle Die beſchlagnahmten Je wer
den denjenigen Verſergrngsbezirken zugewieſen in deren Bereich
die BVeſchlagnahme erſolgt iſt

9 Die Fübrer von Fahrzeugen meldepflichtiger Betriebevergl 8 2 Abſ erhalten anf Antrag von der Amtlichen Ver

teilvngsſtelle Salle durch ihre Firma beſondere Daueraus
weiſe Auf ditſen Dauerausweiſen hat die Grube jede Kohlen
abgabe uner Beiſetzung des Namens des Werksbeamten abzu
ſchreiben Nicht mehr verwendungsfähige Ausweiſe ſind an die
Amtliche Verteilungsſtelle unter Anforderung neuer Ausweiſe zu
rückzugeben

4 Auch bei Ausgabe von Deputatkohlen hat der Füh
rer der Fahrzeuge den in S 13 genannten Brförderungsqusweis
bei ſich zu führen der von den Verſorgungsbez rken auf Antrag
des Depütatkohlenemrfängers gegen Nachweis der Bezugsberech
tigung erhältlich iſt Jn dieſem Falle haben die Verſorgungs
bezirke den Ausweis mit dem Vermerk Deputatkohle zu ver
ſehen Die Grube hat die Abgabe ebenfalls auf dem Ausweis
zu beſtätigen

15

1 Wer das Abfahren von Brennſtoffen von den
Gruben beſorgt gleichgültig ob er nür den Transport ausführt
oder die Kohle auf eigene Rechnung vertreibt hat Bücher zu
führen aus denen jederzeit erſichtlich iſt
a welche Mengen er abgefahren hat unter Angabe der ein

zelnen Fuhren der Liefergrube des Bezugstages ſowie der
Ausgabeſtelle von welcher er die Landabfatzſcheine für die
einzelnen obgeſahrenen Mengen erhalten hat

b welchen Abnehmern er Kohle abgegeben hat unter Angabe
des Namens und Wohnerts ſowie der Mengen und des Tages
der Lieſerung Aus den Büchern muß erſichlich ſein ob die
Lieferung an die Verhraucher unmittelbar von der Grube
oder ab Lager erfolgt iſt
2 Dieſe Bücher ſind den Reviſionsbeagmten auf Verlangen

jederzeit zur Prüfung vorzulegen

ß 16
4 Jm Landabſatz bezogene Kohle darf ohne Genehmigung

der Amtlichen Verteilungsſtelle Halle nicht in Schiffe oder auf
normalſpur ge Eienbahnen verladen werden

zu anderen als Hausbrandzwecken abgegeben oder perwendet wer
den Sie darf nur in denjenigen Verſorgungsbezirk der dieScheine ausgegeben hat gebracht und nur dort verhraucht werden

3 Die Kohle iſt unmittelbar der Stelle zuzuführen auf die
der Landablabſchein lautet

s 17
1 Die Werke haben Buch zu führen und zwar getrennt für

die Abfubr
a auf Landabſatzſcheine
b auf Reichs Hausbrand Bezugsſcheine und

auf Meldekarte
2 Die Buchführung hat zu enthalten

zu a 1 Monat und Tag der Ablie erung
2 igulenr oder eingedruckte Nummer des

eines3 Namen und Wohnort des Beziehers
4 Verſorgungsbezirk

Kohlenart und Gewicht
6 Tag der Abſendung der Belieferungsanzeige
1 Monat und Tag der Teillieferungen
2 eingedruckte Reihe und Rummer des Reichs Haushrand

Vezugsſcheines
7 Rawen und Mehnort des Empfängers

5

c

Landabſatz

zu

Verſorgungsbezirk z
ouf der Rückſeite des Bezugsſcheines die Gewichtsangabe

ohlenart und die Toge der Teillieferungen
zu c 1 Monat und Tag der Lieferung

2 Namen und Wohnort des Begziehers
3 Art des Vetriebes
Kohlenart und Gewicht

3 Landab atzſcheine und Reichs Hausbrand Bezugs cheine ſind
nach Ver orgungsbezirken geordnet mongatsweiſe ein Jahr lang
aufzubewahren

9 186

Bis zum fines jeden Monats ha die Gruben denStellen beren Bennne d ben mitzutellen
in welcher be teferung dieſer Sche emonate i e ime St e n e enen Die Velieſerungsangeigen ſind deizu zn h a d ggredren t eine ahgefahrenen
erter find bei der Meldung ß die ſorgungsbegzirke vonden ielerwerten beſonders kennt 5 ma J

3 Die bisher von den Werken und den Verſorgungsbezirken3 die Amtliche Verteilungsſtelle zu exſtattenden Meldungen ſind

or

nahme zu ſinden

Er hat den Ausweis bei ſich

2 Auf Hausbrand Landabſatz cheine bezegene Kohle darf nicht

w4 Deputatkohlen haben in allen dieſen Meldungen keine Auf

S 19
1 Die Amtliche Verteilungsſtelle Halle iſt berechtigt Aus

nahmen von den vorſtehenden Beſtimmungen zu gewähren

G 20

1 Zuwiderhandlungen gegen dieſe Vekanntmachung insbe
ſondere falſche Zahlenangaben werden nach 8 7 der Bekannt
machung vom 28 Februar 1917 R G Bl S 193 mit Gefängnis
bis zu einem Jahr und mit Geldſtrafe bis zu 10 000 Mk oder
mit einer dieſer Strafen bei Fahrlöſſigkeit gemäß 8 5 Abſ 2
der Verordnung des Bundesrats vom 12 Juli 1919 R G Bl
S 604 mit Geldſtrafe bis zu 3000 Mk beſtraft

2 Neben der Strafe kann im Falle des vorſätzlichen Zuwider
handelns auf Einziehung der Vrennſtoffe auf die ſich die Zu
widerhandlung bezieht erkannt werden ohne Unterſchied ob ſie
dem Täter gehören oder nicht

3 Außerdem behält ſich der Reichskommiſſar für die Kohlen
verteilung vor Händler und Verbraucher die den vorſtehenden
Beſtimmungen zuwiderhandeln vom weiteren Kohlenbezuge aus
zuſchließen und Gruben bei Verſtoß gegen vorſtehende Beſtim
mungen den Landabſatz zu verbieten Gleiches gilt für die Führer
der Fahrzeuge

s 21
g iele Bekanntmachung tritt mit dem 1 November 1920

in Kraft
2 Die Bekanntmachung über den Landabſatz von Brennſtoffen

im Bezirke der Amtlichen Verteilungsſtelle Halle vom 25 Auguſt
1919 wird mit dem Jnkrafttreten der vorſtehenden Bekannt
machung aufgehoben

3 Alle bisherigen Landab atz Bezugsſcheine verlieren mit
dem 1 November 1920 ihre Gültigkeit

Berlin den 11 Oktober 1920
Der Reichskommiſſar für die Kohlenverteilung

gez Skutz

Die vorſtehende Bekanntmachung des Reichskohlenkommwar
für die Kohlenverteilung vom 11 10 20 bringen wir hiermit
unter VRezugnahme auf unſere Bekanntmachung über die Kohlen
verſorgung für dle Zeit vom 1 Mai bis 30 April 1921 vow0 April 1920 zur Kenntnis

Salle den 27 Oktober 1920
Der Magiſtrat Ortskohlenſtele

gez Oſterburg

Bekanntmachung
Die nachſtehenden Perſonen ſind wie folgt beſtraft worden
1 Der Handelsmann Heinrich Necke wegen Schleichhandels

zu einer Geldſtrafe von 3830 Mark
2 Die Handelsfrau Wilhemine Necke geb Lehmann

wegen Schleichhandels zu einer Geldſtrafe von 180 Mark
3 Der Handelsmann Hermann Creutz mann wegen

Schleichhandels zu einer Gefängnisſtrafe von zwei Wochen und
und einen Geldſtrafe von 250 Mark e

4 Der Bäckermeiſter Wilhelm Pötzſch wegen Schleich
handels zu einer Gefängnisſtrafe von drei Tagen und einer
Geldſtrafe von 100 Mark

5 Der Bäckerme ſter Reinhold Glockmann wegen Ketten
handels zu einer Gefängnisſtrafe von drei Tagen und einer
Geldſtrafe von 300 Mark

6 Die verehelichte Bäckermeiſter Frau Anng Gkock
mann geb Fehſe wegen Kettenhandels zu einer Geldſtrafe
von 300 Mark

7 Der Schankwirt Hermann Korn wegen Abgabe von
Fleiſch ohne Marken zu einer Geldſtrafe von 300 Mark

8 De Bäckermeiſter Paul Deutſchbein wegen Brot
verkaufs ohne Marken zu einer Geldſtrafe von 250 Mark

9 Der Häckermeiſter Fritz Martin wegen Verkaufs
pon Brötchen mit Mindergewicht und unbefugten Kuchen
backens zu einer Geldſtrafe von 700 Mark

10 Der Fleiſchermeiſter Ernſt Hecklau wegen Höchſtpreis
überſchreitung pp zu einer Geldſtrafe von 500 Mark

11 Der Handelsmann Hermann Tetzner wegen un
befugten Aufkaufs von Butter zu einer Geldſtrafe von
300 Mark

12 Der Handelsmann Joſef Molend a wegen Schleich
handels zu einer CEefängnisſtrafe von fünf Tagen

13 Der Fleiſchermelſter Richard Straube wegen Schleich
handels in Tateinheit mit Preistreiöherei zu einer Cefängnis
ſtrafe von drei Tagen und einer Geldſtrafe von 300 Mark

14 Die Handelsfrau Eli e Bockliſch geb Jäntſch wegen
Preistreiberei zu einer Geldſtrafe von 200 Mark

15 Die Handelsfrau verw Eliſe Jäntſch geb Fiſcher
wegen Prelstreiberei zu einer Geldſtrafe von 200 Mark

16 Der Handelsmann Eduard Stolze wegen Schleich
handels zu einer Gefängnisſtrafe von 1 Woche und einer
Geldſtrafe von 200 Mark

17 Die Frau Anna Wunder geb Vornemann wegen
Schleichhandels zu einer Gefängnisſtrafe von zehn Tagen und
einer Geldſtrafe von 200 Mark

18 Der Kaufmann Walter Pauls wegen Kettenhandels
zu einer Geldſtrafe von 500 Mark

19 Die Handelsfrau Anna Edner geb Kraft wegen
Preiswuchers mit Kirſchen zu einer Geldſtrafe von 200 Mark

20 Der Händler Wilhelm Schmitz wegen Schleichhandels
zu einer Gefängnisſtrafe von einer Woche und einer Gald
ſtrafe von 400 Mark

21 Die Geſchäftsinhaberin Auguſte Kurth geb Beier
wegen unbefugten Ankaufs von beſchlagnahmten Weizen und
Mehl und Abgabe von PBrötchen ohne Marken in Tateinheit
d c ſwreisuberſchreitung zu einer Geldſtrafe von 200

ark
22 Der Fleiſcher Mar Neutſch wegen Schleichhandels

in Tateinheit zu einer Gefängnisſtrafe von zwei Mongten
und einer Geldſtrafe von 3900 Mark

23 Der Frä er Louis Heyne wegen Schleichhandels in
Tateinheit mit Preistreiberei zu einer Gefängnisſtrafg voy
einer Woche und einer Geldſtrafe von 700 Mark

Halle den 25 Oktober 1920
Die Polizeiverwaltung

Vekanntmachung
Die Ueber chüſſe welche in der am 28 Sertember 1920 beim

ſtädtiſchen Leihamte abgehaltenen Verſteigerung der in den Monaten April Mai und J 1919 verſetzten und erneuerten Pfän

der Pfandnummer von 11 003
braunem d erzielt ſind ſowie in der Verſteigerung frei go
wordenen Pfänder ſind innerhalb der einjährigen Vräkluſipfriſt

vom 12 Oktober 1920 bis 13 Oktober 1921
hel der Kaſſe des Leihämts gegen Rückgabe der Pfandſcheine u
geben Quittung in Empfang zu nehmen

lle in de Zeit nicht abgehobenen Ueberſchüſſe und freigewordenen Pfänder verfallen dem Reſerpefonds des gelhant

bezw der Ortsarmenkaſſe
Saklke den 11 Oktober 1920 n

Das Leihamt der Stadt Halle

e

bis 19 9060 und Pfandſcheine in

R

t
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